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Zitat von Ichbindannmalweg

Wenn der Arbeitgeber mich zu einer Fortbildung verpflichtet, dann erwarte ich im
Gegenzug aber auch die Übernahme der Fahrtkosten.

Wenn die Fahrt genehmigt oder angeordnet ist, hast du Anspruch auf Erstattung. Wenn man
sich nicht sicher ist, ob die Erstattung klappt, sollte man nicht in Vorleistung gehen.

Man sollte übrigens nicht nur die Fahrtkosten einfordern, sondern auch die Pauschale für den
erweiterten Verpflegungsaufwand, Unterbringungskosten, Teilnahmegebühren etc.

1https://www.lehrerforen.de/thread/66490-nrw-verpflichtende-fortbildungen/?postID=836892#post836892

https://www.lehrerforen.de/thread/66490-nrw-verpflichtende-fortbildungen/?postID=836743#post836743
https://www.lehrerforen.de/thread/66490-nrw-verpflichtende-fortbildungen/?postID=836892#post836892

